
• REPUBLIK ÖSTERREICH· 
BUNDESMINISTER FüR 

INNERES 
Or. Caspar EINEM 

ZahL: 60331/5-111/12/95 

Rn den 

Herrn Präsidenten des NationaLrates 

Dr. Heinz FISCHER 

ParLament 

1017 Wie n 

A-1014 Wien, Herrengasse 7 
Tel. (++43)-1-53126/2452 
Telefax-Nr. 53126-2240 
OVR: 0000051 

Wien, 8. Mai 1995 

XIX. GP.-NR 
""fi~/AB 

1995 -05- 1 1._ 

Die Rbgeordneten zum NationaLrat Dr. Haider und HaLLer haben am 

7.4.1995 unter der Nummer 974/J-NR/1995 aM den Bundesminister für 

Inneres eine schriftliche parLamentarische Rnfrage betreffend 

VerLeihung der österreichischen Staatsbürgerschaft an in öster

reich geborene Kinder ausLändischer DipLomaten gerichtet) die 

Lautet: 

"Die MR61 verLeiht in österreich geborenen Kindern ausLäMdischer 

DipLomaten) gewissermaßen "aütomatisch" die österreichische 

Staatsbürgerschaft) wenn dies von den ELtern beantragt wird. 

Hierbei wird der. "Wohnst tz" und der Umstand der Geburt in öster

reich aLs "wichtiger Grund" angesehen. 

Es kann nicht im Interesse der RepubLik bsterreich Liegen, in 

österreich geborenen Kindern ausLändischer DipLomaten) di~ sich 

hierin nur vo~übergehend aufhaLten, die österreichische Staats

bürgerschaft zu verLeihen. 
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1. Ist Ihnen dieses Vorgehen der MR61 bekannt? 

Wenn ja, seit wann? 

Wenn nein, weLche Schritte werden Sie diesbezüglich setzen? 

2. Ist dieses Vo~gehen im Interesse der Republik österreich? 

Wenn ja, wa r.um? 

Wenn nein, welche Schritte werden Sie setzen) um eine ent

sprechende Rnderung o.a. Praxis zu erreichen? 

3. In wievielen FäLLen wurde Kindern ausländischer DipLomaten 

die dsterreichische StaatsbUrgerschaft verLiehen? 

Es wird um eine RufListung nach RnzahL der Rnträge auf Ver

Leihung der StaatsbUrgerschaft und ~em jeweiligen Heimat

staat seit 1990 ersucht." 
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Die Rnfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Eine solche genereLLe Vorgangsweise ist mir nicht bekannt. 

Die VerLeihung der Staatsbürgerschaft in FäLLen mit dem 

angeführten Sachverhalt ist nach den Bestimmungen des 

Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985 aber zulässig. Ein Eingriff 

in die voLLziehungskomp~tenz .des Landes ist mir verwehrt, 

Zu Frage 2: 

Die Russage, ob eine Einbürgerung im Interesse der RepubLik 

Liegt, kann nur für den EinzeLfalL getroffen werden und 

nicht generaLisierend0tUr eine VorgBngsweise, welche das 

Gesetz zuLäßt. Es besteht daher in dem angesprochenen Zusam

menhang aus meiner Sicht auch kein RnLaß) genereLLe Schritte 

zu unternehmen. 

Zu Frage 3: 

Diese Frage kann ich nicht beantworten) weiL nach Mitteilung 

des Magistrats der stadt Wien diesbezügLich statistisches 

Material nicht vorhanden ist. 

\ 
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